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VERORDNUNG (EG) Nr. 1231/96 DER KOMMISSION
vom 28 . Juni 1996

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1588/94 zur Festlegung der den Sektor
Milch und Milcherzeugnisse betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der
Regelung im Rahmen der von der Gemeinschaft mit Bulgarien und Rumänien

geschlossenen Interimsabkommen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3383/94 des Rates
vom 19 . Dezember 1994 mit Durchführungsvorschriften
zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assozia
tion zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulga
rien andererseits ('), insbesondere auf Artikel 1 ,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3382/94 des Rates
vom 19 . Dezember 1994 mit Durchführungsvorschriften
zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assozia
tion zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien anderer
seits ^), insbesondere auf Artikel 1 ,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3066/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über Zugeständnisse in Form
von gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur autonomen und
befristeten Anpassung bestimmter in den Europa
Abkommen vorgesehener Zugeständnisse für landwirt
schaftliche Erzeugnisse, um dem im Rahmen der multi
lateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde
geschlossenen Ubereinkommen über die Landwirtschaft
Rechnung zu tragen (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1 194/96 (4), insbesondere auf Artikel 8 ,
in Erwägung nachstehender Gründe:
In der Verordnung (EG) Nr. 3066/95 ist eine autonome
und vorübergehende Anpassung bestimmter in den
Europa-Abkommen zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumä
nien sowie der Republik Bulgarien andererseits aufge
führter landwirtschaftlicher Zugeständnisse vorgesehen ,
die für den Zeitraum vom 1 . Januar 1996 bis zum
Inkrafttreten der Zusatzprotokolle zu den Europa

Abkommen gelten, über die derzeit mit den betreffenden
Ländern verhandelt wird . Die Gültigkeitsdauer der vorste
henden Verordnung wurde durch die Verordnung (EG)
Nr. 1194/96 bis zum 31 . Dezember 1996 verlängert.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1588/94 der Kommis
sion (*), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
412/96 (6), wurden die Durchführungsbestimmungen zu
der in diesen Abkommen vorgesehenen Regelung für den
Sektor Milch und Milcherzeugnisse erlassen . Diese
Verordnung muß geändert werden , um der Verlängerung
der Gültigkeitsdauer der Maßnahmen Rechnung zu
tragen, die für die in der Verordnung (EG) Nr. 3066/95
vorgesehenen Milcherzeugnisse eingeführt wurden.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1588/94 wird wie folgt geän
dert :

1 . Der Titel erhält folgende Fassung:
„Verordnung (EG) Nr. 1588/94 der Kommission vom
30 . Juni 1994 zur Festlegung der den Sektor Milch
und Milcherzeugnisse betreffenden Durchführungsbe
stimmungen zu der Regelung im Rahmen der von der
Gemeinschaft mit Bulgarien und Rumänien geschlos
senen Europa-Abkommen".

2. Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28 . Juni 1996
Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12. 1994, S. 5.
(2) ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12. 1994, S. 1 .
0 ABl . Nr. L 328 vom 30 . 12. 1995, S. 31 .
(4) Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts .

(5) ABl . Nr. L 167 vom 1 . 7 . 1994, S. 8 .
6 ABl . Nr. L 57 vom 7. 3 . 1996, S. 15.
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ANHANG

„ANHANG I

A. RUMÄNISCHE KÄSESORTEN

Für die Mengen, die unter den in diesem Anhang angeführten KN-Codes eingeführt werden, gilt
eine Zollverminderung um 80 % .

(in Tonnen)

KN-Code Warenbezeichnung
vom 1 . 7 . 1994
bis 30 . 6. 1995

vom 1 . 7. 1995
bis 30 . 6. 1996

vom 1 . 7 . 1996
bis 31 . 12 . 1996

vom 1 . 1 . 1997
bis 30 . 6 . 1997

vom 1 . 7 . 1997
bis 30 . 6 . 1998

vom 1 . 7. 1998
bis 30 . 6 . 1999

ex 0406 90 29 *

Kashkaval Sácele (')
Kashkaval Penteleu (')
Kashkaval Dalia (')
Kashkaval afumat Vidraru (')
Kashkaval afumat Fetesti (')

V * ' 1 333,3 1 533,3 766,650 (2) 66,650 (2) 133,3 (2) 1 33,3 f)

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

<

Brinza Moieciu (')
Brinza Vaca (')
Brinza de Burduf (')

k Brinza topita Carpati (') J

(') Aus Kuhmilch hergestellt.
(2) Diese Mengen tragen den im Rahmen des Europa-Abkommens festzusetzenden, ab dem Wirtschaftsjahr 1996/97 durch eine Zollermäßigung begünstigten Mengen nicht
Rechnung und lassen diese Mengen unberührt.

B. BULGARISCHE KASESORTEN

1 . Für die Mengen, die unter den in diesem Anhang angeführten KN-Codes eingeführt werden, gilt
eine Zollverminderung um 80 °/o .

(in Tonnen)

KN-Code Warenbezeichnung
vom 1 . 7 . 1994
bis 30 . 6. 1995

vom 1 . 7 . 1995
bis 30 . 6 . 1996

vom 1 . 7 . 1996
bis 31 . 12. 1996

vom 1 . 1 . 1997
bis 30 . 6. 1997

vom 1 . 7 . 1997
bis 30 . 6 . 1998

vom 1 . 7 . 1998
bis 30 . 6 . 1999

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

ex 0406 90 29

1 Weißkäse, gesalzen, aus
J Kuhmilch hergestellt

Kashkaval Vitosha, aus
Kuhmilch hergestellt

► 2 233,3 2 233,3 1 1 1 6,650 (') 116,650 (') 233,3 (') 233,3 (')

{') Diese Mengen tragen den im Rahmen des Europa-Abkommens festzusetzenden, ab dem Wirtschaftsjahr 1996/97 durch eine Zollermäßigung begünstigten Mengen nicht
Rechnung und lassen diese Mengen unberührt.

2. Für die Mengen, die unter den in diesem Anhang angeführten KN-Codes eingeführt werden, gilt
eine Befreiung vom Zoll .

(in Tonnen)

KN-Code Warenbezeichnung
vom 1 . 1 . 1996
bis 30 . 6 . 1996

vom 1 . 7 . 1996
bis 31 . 12 . 1996

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

4

* Andere Käse als aus Kuhmilch 200 200"


